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Frage Nummer 27 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Tim 
Pargent 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, in wie vielen Fällen in den letzten 
fünf Jahren Zwangsgelder oder Verspätungszuschläge gegen 
Alleinerziehende mit Kind, Teilzeitbeschäftigung und zeitweiser 
Arbeitslosigkeit aufgrund nicht abgegebener Steuererklärun-
gen festgesetzt wurden (bitte nach Jahren aufschlüsseln), in 
wie vielen dieser Fälle den zuständigen Finanzämtern bereits 
Lohndaten und Informationen zu Lohnersatzleistungen vorla-
gen (bitte nach Jahren aufschlüsseln) und wie hoch der prozen-
tuale Anteil der oben genannten Gruppe (Alleinerziehende mit 
Kind, Teilzeitjob und zeitweiser Arbeitslosigkeit) am Gesamt-
aufkommen der festgesetzten Zwangsgelder und/oder Ver-
spätungszuschläge aufgrund nicht abgegebener Steuererklä-
rungen ist (bitte pro Jahr angeben)? 

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat 

Verspätungszuschläge und Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Abgabe der 
Steuererklärung werden nur dann festgesetzt, wenn der entsprechenden Erklä-
rungspflicht verspätet oder gar nicht nachgekommen wird. Wer zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet ist, bestimmt sich nach Bundesrecht in den jeweiligen 
Einzelsteuergesetzen. 

Die Ermittlung der gewünschten Daten war innerhalb der kurzen Frist nicht möglich. 
Darüber hinaus kann zum Teilaspekt „Teilzeitbeschäftigung“ keine Aussage getrof-
fen werden, da dieser in den steuerlichen Daten der Finanzverwaltung nicht hinter-
legt ist. Lohndaten und Daten zu Lohnersatzleistungen liegen zum Zeitpunkt einer 
etwaigen Festsetzung von Zwangsgeld oder Verspätungszuschlag in der Regel vor. 

 


